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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

31.f2.A lAB 

1992 -11- 12 
zu 350;( IJ 

Parfuss und Genossen vom 22.9.1992, Zl. 350l/J-NR/92, 

"Stufenführerschein " .-1 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"In welcher Form wird vom Führerscheinbesitzer tatsächlich ein 
Fahrpraxisnachweis zu erbringen sein 7" 

Die Voraussetzung für die Erlangung einer unbeschränkten Len

kerberechtigung der Gruppe A auf grund einer Lenkerberechtigung 

der Gruppe AL (eingeschränkt auf Leichtmotorräder) sind im 

Kraftfahrgesetz (§ 64 KFG 1967) taxativ aufgezählt; es sind 

dies der mindestens zweijährige Besitz eines Führerscheines 

der Gruppe AL und eine neuerliche praktische Lenkerprüfung auf 

einem schweren Motorrad. Der Nachweis einer Fahrpraxis wird 

nicht gefordert. Daher erübrigt es sich, Uberlegungen darüber 

anzustellen, in welcher Form der Nachweis einer allfälligen 

Fahrpraxis erfolgen könnte. Unbeschadet dieser gesetzlichen 

Erfordernisse für die Erlangung einer unbeschränkten Lenkerbe

rechtigung der Gruppe A wird jedoch in der Praxis davon auszu

gehen sein, daß der überwiegende Großteil der Betroffenen die 

Lenkerberechtigung der Gruppe A mit der Absicht erworben hat, 

diese auch tatsächlich zu nützen, sodaß in der Praxis der 

überwiegende Großteil der Inhaber eines Führerscheins der 

Gruppe AL während der ersten beiden Jahre tatsächlich Erfah

rungen auf einem Leichtmotorrad sammeln wird. 
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Zu Frage 2: 
"In welcher Weise wird eine Kontrolle stattfinden, daß der 
ßetreffende die notwendige technische Reife für die unbe
schränkte Fahrerlaubnis für Motorräder erlangt 1" 

Wie bereits erwähnt, muß der 13ewerber um eine uneingeschränkte 

Lenkerberechtigung der Gruppe, A jedenfalls eine praktische 

Lenkerprüfung auf einem schweren Motorrad ablegen. Für die 

Durchführung dieser Prüfung hat mein Ministerium Richtlinien 

erstellt. Im Rahmen dieser Prüfung hat der Bewerber zu demon

strieren, daß er auch ein schweres Motorrad zu lenken be

herrscht. 

Wien, ,cim 1'10. November 1992 

D r Bundesmi~ister 
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